
   
 

Informationen gemäß Artikel 13 der Datenschutz-Grun dverordnung für das 

Fahrerlaubniswesen 

 
Erhebung von Daten bei der betroffenen Person, Art. 13 Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) 

1. Anlass der Erhebung 

Die Stadt Mannheim hat Daten von Ihnen im Zuge eines Antrages auf Erteilung einer 

allgemeinen Fahrerlaubnis, einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung oder einer 

Fahrlehrerlaubnis, eines Antrages auf Umtausches in den Kartenführerschein oder eines 

Ersatzführerscheins, im Rahmen der Ausstellung eines Internationalen Führerscheins oder 

fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen sowie aufgrund eines  Antrages auf begleitendes 

Fahren als begleitende Person erhoben. 

 

2. Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Stadt Mannheim 

Fachbereich Bürgerdienste 

Fahrerlaubnisbehörde 

K 7 

68159 Mannheim 

E-Mail: Fahrerlaubnisbehoerde@mannheim.de 

 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Rechtsamt Stadt Mannheim,  

E 4, 10, 68159 Mannheim, 

Telefon: 0621-2939445 

 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Ihre Daten werden erhoben zur Speicherung, Löschung und Änderungen von persönlichen 

und fahrerlaubnisrechtlichen Daten im örtlichen und zentralen Fahrerlaubnisregister und 

Fahreignungsregister, sowie zur Herstellung des Kartenführerschein bei der 

Bundesdruckerei und zur Prüfung der Voraussetzung als begleitende Person sowie für die 

Eintragung auf der Prüfbescheinigung. 

Ihre Daten werden erhoben auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e) DSGVO in 

Verbindung mit 

• §§ 48 Straßenverkehrsgesetz (StVG) 

• § 48 a Abs. 3 und 5 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) 

• §§ 21,49, 57, 59 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) 



   
 

• §§ 57,59 Fahrlehrergesetz - FahrlG 

5. Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden 

Die öffentliche Stelle verarbeitet folgende personenbezogenen Daten von Ihnen: 

Familienname, Geburtsname, Vornamen, sonstige frühere Namen, Ordens- oder 

Künstlername, Datum und Ort der Geburt, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Anschrift, 

Lichtbild und Unterschrift. Daten über Art, Umfang und Gültigkeit der Fahrerlaubnis, 

Erkenntnisse aus dem Fahreignungsregister und Bundeszentralregister, Nachweise nach 

den Vorschriften über die Erste Hilfe oder anderen Qualifikationen in medizinischen Berufen, 

Nachweise über Fahrerlaubnisprüfungen und Ortskundeprüfungen, Nachweise und 

Erkenntnisse über die gesundheitliche und charakterliche Eignung, Nachweise nach den 

Vorschriften des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes, Nachweise über Maßnahmen nach 

den Vorschriften über das Punktsystem und Fahrerlaubnis auf Probe. Anwärterbefugnisse 

und Fahrlehrerlaubnisse, Seminarerlaubnisse, Fahrschulerlaubnisse und Zugehörigkeit zu 

einer Gemeinschaftsfahrschule, Zugehörigkeit zu einer Kooperation, 

Zweigstellenerlaubnisse, Beschäftigungsverhältnisse von Fahrlehrern, Ausbildungsverhältnis 

von Fahrlehreranwärtern, Tätigkeit als Ausbildungsfahrlehrer, Betrieb als 

Ausbildungsfahrschule, amtliche Anerkennungen von Fahrlehrerausbildungsstätten, deren 

Inhaber und verantwortliche Leitung. 

 

6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

Kraftfahrtbundesamt (zentrales Fahrerlaubnisregister, zentrales Fahreignungsregister), 

Bundesdruckerei, Technische Prüfstellen, inländische und ausländische Stellen, die für die 

Verfolgung von Straftaten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen, für die 

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und die Vollstreckung von Bußgeldbescheiden und 

ihren Nebenfolgen, für Verwaltungsmaßnahmen oder für Verkehrs- und Grenzkontrollen 

zuständig sind, vom Betroffenen im Rahmen der Fahreignung beauftragte 

Untersuchungsstellen, sowie der IT-Auftragsverarbeiter (ITEOS, Anstalt des öffentlichen 

Rechts, Krailenshaldenstraße 44, 70469 Stuttgart). 

 

7. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Drittland oder internationale Organisation nach § 55, 56 StVG, § 63 FahrlG, Richtlinie 

2011/82/EU: Geeignete Garantien im Falle einer Übermittlung nach Art. 49 Abs. 1 Satz 2 

DSGVO. Stellen, die für die Verfolgung von Straftaten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug 

von Strafen, für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und die Vollstreckung von 

Bußgeldbescheiden und ihren Nebenfolgen, für Verwaltungsmaßnahmen oder für Verkehrs- 

und Grenzkontrollen zuständig sind 



   
 
 

 

 

8. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Löschfrist: 

I. Daten im örtlichen Fahrerlaubnisregister werden nach § 61 Abs. 3 und 4 StVG gelöscht, 

soweit die zugrunde liegende Fahrerlaubnis vollständig oder hinsichtlich einzelner 

Fahrerlaubnisklassen erloschen ist oder eine amtlich Mitteilung über den Tod des/der 

Betroffenen eingeht oder bei Vollendung des 110. Lebensjahres der betroffenen Person. 

oder eine Übernahme in das zentrale Fahrerlaubnisregister erfolgt §65 Abs. 2 Nr. 3 StVG. 

Die nach dem Fahrlehrergesetz im Fahrerlaubnis- bzw. Fahreignungsregister gespeicherten 

Daten sind gemäß § 67 FahrlG 5 bzw. 10 Jahre nach Eintritt der Unanfechtbarkeit oder 

sofortigen Vollziehbarkeit der Entscheidungen zu löschen. Nach Erlöschen oder Beendigung 

der Erlaubnisse, Anerkennungen, Rechtsverhältnisse und der Aktivitäten beträgt die 

Löschfrist 5 Jahre. Ansonsten werden die Daten nach der amtlichen Mitteilung über den Tod 

des Eingetragenen gelöscht. Unterlagen von Anträgen auf Eintrag als begleitende Person 

werden nach 10 Jahren gelöscht und vernichtet. 

II. Vorgelegte Unterlagen im Rahmen des Antrages werden nach 10 Jahren gelöscht oder 

vernichtet. Lichtbild und Unterschrift werden 2 Jahre nach Abschluss des Antrages gelöscht. 

III. Registerauskünfte, Führungszeugnisse, Gutachten und Gesundheitszeugnisse sind gem. 

§ 2 Abs. 9 StVG nach spätestens 10 Jahren zur vernichten, es sei denn, mit ihnen in 

Zusammenhang stehende Eintragungen im Fahreignungsregister oder im Zentralen 

Fahreignungsregister sind nach den Bestimmungen für diese Register zu einem früheren 

oder späteren Zeitpunkt zu tilgen oder zu löschen. 

 

Es sind zu löschen: 

I. Die im Fahrerlaubnisregister enthaltenen Daten über Bestand, Art, Umfang, 

Gültigkeitsdauer, Verlängerung und Änderung der Fahrerlaubnis, Datum des Beginns 

und des Ablaufs der Probezeit, Nebenbestimmungen zur Fahrerlaubnis gemäß § 50 

StVG und über die Fahrlehrerlaubnis gem. § 59 Abs. 3 FahrlG. 

II. Die im Fahreignungsregister enthaltenen fahrerlaubnisrechtlichen Maßnahmen nach 

§ 28 StVG und Maßnahmen nach dem Fahrlehrergesetz gem. § 59 Abs. 2 FahrlG  

III. Antrag und vorgelegte Unterlagen im Rahmen des Antrags auf eine Fahrerlaubnis, 

Fahrlehrerlaubnis. 

 

9. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 



   
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige 

personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 

16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung 

oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 

einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben 

oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe 

automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten 

Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 

erfüllt sind.  

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie 

der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. 

Kontakt:  

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

Königstraße 10a 

70173 Stuttgart 

Telefon: 0711/6155410 

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 


